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INFO 
Mi t Namen gezeichnete Art ikel geben die persönliche Meinung des Verfassers wieder. Nachdruck nur nach 
Rücksprache mit der Redaktion. (Der (JründungsausschuG. das Konzil und der Senat nahen einstimmig 
beschlossen, daQ die t 'niversität den Namen Carl-von-Ossictzky- l n i v t r s i u i führt, Der niedersächsische Minister 
für Wissenschaft und Kunst hat sich der Führung dieses Namens durch die L niversität Oldenburg bisher 

Mitarbeiter der Zentralverwaltung 
wollen nicht „ausgelagert" werden 
Scharfe Kritik an Empfehlung des Verwaltungsausschusses an den Senat 
Erhebliche Beeinträchtigungen im Arbeitsablauf und im sozialen Bereich sowie 
eine weitere Entfremdung von Wissenschafts- und Verwaltungsbetrieb befürch­
tet ein Großteil der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität, wenn eine 
Empfehlung des Verwaltungsausschusses an den Senat Wirklichkeit wird, die 
Zentralverwaltung auszulagern. 

Der Verwaltungsausschuß hatte sich 
auf seiner letzten Sitzung für diese 
Losung entschieden, „um die Desin­
tegration des Wissenschaftsbetriebes 
nicht noch weiter zu treiben", wie es 
ein Mitglied des Gremiums aus­
drückte. Der Ausschuß sprach sich 
damit gleichzeitig gegen die Ausla­
gerung des Fachbereichs I aus, die 
vom Belegungsausschuß als mög­
liche Alternative vorgeschlagen wor­
den war. 
Wie sich der Senat, der das letzte 
Wort hat, auch immer entscheidet, 
„es gibt in diesem Fall keine gute Lö­
sung". So Rektor Rainer Krüger. „Er 
muß zwischen zwei Übeln entschei­
den." Daß er sich aber entscheiden 
muß, steht außer Frage, denn die 

Universität platzt aus allen Nähten 
und benötigt dringend zusätzlichen 
Raum bis zur Fertigstellung des 
Ausbaus am Uhlhornsweg und in 
Wechloy. Diese Möglichkeit besteht 
z.Z. durch Anmietung eines mehrge­
schossigen Gebäudes am Birkenweg, 
das im August bezugsfertig sein soll 
und etwa zwei Kilometer vom 
Hauptgebäude der Universität ent­
fernt liegt. 
In ihm sollen nach Vorstellung des 
Verwaltungsausschusses die Zentral­
verwaltung einschließlich der schon 
ausgelagerten Personalabteilung un­
tergebracht werden. Einzige Aus­
nahmen: Studienberatung und 
Druckerei. Nach Auffassung der 
Mitarbeiterkonferenzen (MAKen) 

Baustelle atr Birkenweg: Verwaltung fernab vom Wissenschaftsbetrieb? 

Mensa wird ausgebaut 
Ein proviso rischer Ausbau- und Um­
bau der derzeitigen Mensa soll bis zur 
Fertigstellung der neuen Mensa am 
Uhlhornsweg die Bedingungen zur 
Verpfiegutij; der Hochschulangehö­
rigen verbessern. Kostenpunkt: eine 
Million Mi;rk. Davon soll ein de-
montabler Anbau mit 200 Plätzen 
sowie eine komplette neue Küchen­
anlage finanziert werden. 
Im Mai wenden die Bauarbeiten, die 

bis zum Wintersemester abgeschlos­
sen sein sollen, dazu beginnen. Um 
den Mensabetrieb zumindest wäh­
rend der Vorlesungszeit aufrecht er­
halten zu können, soll zunächst der 
Anbau aus Fertigteilen montiert und 
erst in den Semesterferien der Kü­
chenumbau erfolgen. Nach Fertig­
stellung der neuen Mensa (Anfang 
1983) soll der Anbau demontiert und 
in Wechloy aufgestellt werden. 

Kontaktlehrer-Werbeverfahren für 
Schuljahr 1979/80 angelaufen 

ten während der praktischen Aus­
bildungsphase zu nutzen und in 
den Schulen Kolleginnen und Kol­
legen auf die Kontaktlehrer-Tätig­
keit hin anzusprechen. (Formblät­
ter sind beim ZpB erhältlich). 
Auch wenn z.T. der Eindruck be­
stehen mag, daß die Probleme und 
Schwierigkeiten bei der Durch­
führung der ELAB ein besonderes 
Engagement fragwürdig erschei­
nen lassen, so haben gerade auch 
in der jüngsten Zeit die unmittel­
baren Kontakte zwischen Hoch-
schullehrenden, Studenten und 
den Kolleginnen und Kollegen ge­
zeigt, daß die Bereitschaft vieler 
Lehrerinnen und Lehrer, die ein­
phasige Lehrerausbildung zu un­
terstützen, groß ist. ZpB 

Das Wei beverfahren für Kontakt­
lehrer, die zum 1.8.1979 beauf­
tragt werden, ist in Absprache mit 
den beteiligten Schulbehörden bei 
den Bezirksregierungen Weser-
Ems, Lüneburg mit Außenstelle 
Stade und Hannover angelaufen. 
Die Schulen sind bereits durch 
besondere Anschreiben des ZpB 
und der Schulbehörden infor­
miert. 
Gesucht werden insbesondere 
Gymnasiallehrer aller Fächerund 
Haupt- und Realschullehrer, die 
Arbeitslehre/Polytechnik und 
Haushaltslehre unterrichten. 
Das ZpB bittet alle Studenten und 
Lehrenden - wie auch in den vor­
angegangenen Jahren -, die augen­
blicklichen Kontaktmöglichkci-

kein praktikabler Vorschlag. Beson­
ders heftig sprachen sich die Mitar­
beiter des Dezernates 3 (Akademi­
sche Verwaltung) gegen eine solche 
Lösung aus. Sie hätten ihre Aufga­
ben bisher nur deshalb zur Zufrie­
denheit aller erledigen können, weil 
ihrer Arbeit stets eine enge Koope­
ration und der Kontakt zu den Leh­
renden wie Studenten zugrunde ge­
legen habe. Eine Auslagerung ihres 
Bereichs würde zwangsläufig eine 
Verschlechterung der Dienstleistung 
bzw. Verzögerungen der Bearbeitung 
mit sich bringen. 
Scharfe Kritik richtete in diesem Zu­
sammenhang der Personalrat an das 
Rektorat, das einen Beschluß im Ver-
waltungsausschuß zu diesem Zeit­
punkt hätte verhindern müssen, um 
eine ausführliche Diskussion unter 
den Mitarbeitern zu ermöglichen. Sie 
hätten bisher keine Chance gehabt, 
sich zu artikulieren und somit die 
Entscheidung des Ausschusses zu be­
einflussen. gh 

Neuwahl der 
Fachbereiche im 
Sommersemester 
In einem Erlaß vom 13. März hat das 
Wissenschaftsministerium, wie erwar­
tet, nach § 156, Abs. 2.2 NHG die Neu­
wahl der Fachbereichsräte noch im 
Sommersemester 79 angeordnet. 

„ Oldenburger Universität 
nach Ossietzky benennen' 
SPD-Sprecherin fordert Kurskorrektur 
Inge Wettig-Danielmeier, hoch­
schulpolitische Sprecherin der 
SPD-Landtagsfraktion in Hanno­
ver, forderte in einer Presseerklä­
rung des SPD-Landesausschusses 
Niedersachsen, „daß jetzt in einer 
gemeinsamen Landtagsinitiative 
von SPD und CDU der radikale 
Demokrat und Widerstands­
kämpfer Carl von Ossietzky auch 
als Namensgeber für die Universi­
tät Oldenburg eine weitere Eh­
rung" erfährt. 
Die Politikerin kritisierte mit die­
ser neuen Initiative zugleich Ent­
scheidungen, die die SPD zusam­
men mit ihrem früheren Koali­
tionspartner FDP gefällt hatte und 
durch die eine Benennung der neu­
gegründeten Universität nach dem 

Friedensnobelpreisträger verhin­
dert worden war. Diese Weigerung 
sei auch deshalb schwerwiegend 
gewesen, da sie einer konservati­
ven Kritik an Carl von Ossietzky 
Auftrieb gegeben hätte. 
„Ein erster Versuch", um - so Frau 
Wettig-Danielmeier - die „un­
glückliche Debatte um das Wirken 
von Carl von Ossietzky zu been­
den und eine gerechte Würdigung 
seiner Person einzuleiten", sei die 
Stiftung eines Carl-von-Ossietzky-
Preises durch die Stadt Oldenburg 
gewesen. Diesen Beschluß, der im 
Stadtrat auf Initiative der FDP mit 
den Stimmen von SPD, FDP und 
DKP gefaßt worden war, nannte 
die Politikerin aus Göttingen eine 
„mutige Entscheidung". 

Telemetrie-System zur 
Messung von Umweltdaten 
Noch in diesem Jahr wird In der Uni­
versität Oldenburg ein Telemetrie-Sy­
stem zur Meßdatenübertragung instal­
liert, das es Wissenschaftlern aller 
naturwissenschaftlichen Disziplinen 
künftig erlaubt, flächendeckend öko­
logische Daten zu sammeln. Die Be­
deutung dieses Systems, das erstmals 
nach Angaben der Deutschen For­
schungsgemeinschaft (DFG) an einer 
deutschen Hochschule eingesetzt wird, 
liegt darin, daß zahlreiche Messun­
gen zum gleichen Zeitpunkt an ver­
schiedenen Orten nicht nur vorge­
nommen, sondern auch unmittelbar 
verarbeitet werden können. 

Das von VFW Fokker fBremen) her­
gestellte und bisher vornehmlich in 
der Luft- und Raumfahrt-Industrie 
sowie Umweltüberwachung einge­
setzte Großgerät besteht aus neun 
Sendern und einem zentralen 
Empfänger. Jeder Sender ist mit 16 
Fühlern ausgestattet, die gleichzei­
tig Umweltdaten wie z.B. SauerstolT-
gehalt der Luft, Windstärke, Abgase. 
Lärm etc. erfassen können. Die je­
weiligen Daten der an verschiedenen 
Orten aufgestellten Sender werden 
über die zentrale Empfangsstation 
direkt in das Prozeßrechnersystem 
der Universität eingegeben. Doch da­
mit nicht genug: Durch Ankopplung 

der Prozeßrechner an das Rechen­
zentrum der Universität wird es mög­
lich sein, so der Physiker Prof. Dr. 
Volker Meliert, „die erfaßten Daten 
in ihrer ganzen Komplexität und ge­
genseitiger Abhängigkeit auszuwer­
ten". 
Das Lärmschutzprojekt der Univer­
sität z.B. wird mit diesem System, das 
vom Bund und Land Niedersachsen 
mit 350.000 Mark finanziert wird, 
wesentlich genauere Messungen vor­
nehmen können als bisher. Beispiel: 
Wollen Wissenschaftler herausfin­
den, wie stark die Lärmbelästigung 
im näheren und weiteren Bereich 
einer Autobahn durch den Verkehr 
ist, sind sie nicht mehr auf Ein­
zelmessungen angewiesen, die nie un­
ter exakt denselben Bedingungen 

Fortsetzung Seite 2 

30.000 Bücher auf 25 Postkarten 
Die Universitätsbibliothek hat jetzt 
den ersten Jahreskatalog auf „Mikro-
fiche", einem Mikrofilm in Postkar­
tengröße, herausgegeben. In dieser 
neuen Systematisierung werden 
30.000. Bücher, die seit 1977 über 
EDV aufgearbeitet wurden und etwa 
acht Prozent des Gesamtbestandes 
darstellen, auf nur 25 Karten erfaßt. 
Mit einer stictiwortartigen Erschlies­
sung der Bestände erhöht sich die 
Zahl der Eintragungen sogar auf 
50.000. 

Diese Informationen hätten nach 
dein herkömmlichen Verfahren in 
50.000 Katalogkarlen eingetragen 
und für die Fachbereichsbibliothe­
ken zum Teil auch noch vervielfältigt 
werden müssen. Mit Hilfe eines 
Sichtgerätes und über ein Indexfeld 

auf jedem „Mikrofiche" finden die 
Benutzer jetzt - bei einiger Übung -
schneller und bequemer die gesuch­
ten Buchtitel. 
Der Mikrofiche-Katalog hat noch 
einen weiteren Vorteil für die wis­
senschaftliche Arbeit: Er ist nicht, 
wie bisher, an den Standort der 
Bibliothek gebunden, sondern kann 
direkt am Arbeitsplatz benutzt wer­
den, soweit ein Sichtgerät vorhan­
den ist. 
Wie die Bibliotheksleitung weiter da­
zu mitteilte, soll langfristig der ge­
samte Bestand - etwa 360.000 Bände -
auf Mikrofiche-Katalogen erfaßt 
weiden. Ein Antrag für die Finan­
zierung dieses Projektes wurde be­
reits beim Wissenschaftsministerium 
gestellt. Kostenpunkt: etwa zwei Mil­
lionen Mark. 

Wahl des 
Präsidenten 
Anfang Mai? 
Nicht vor Anfang Mai ist mit der 
Wahl des ersten Präsidenten der 
Universität Oldenburg zu rech­
nen, denn erst am 25. April wird 
der Senat, der drei Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge vor­
schlagen muß, seine Liste verab­
schieden. Das Konzil wählt dann 
aus der 3er-Liste mit absoluter 
Mehrheit den künftigen Präsiden­
ten aus. 
Zwei Tage vor der entscheiden­
den Senatssitzung soll eine hoch­
schulöffentliche Anhörung jener 
Kandidaten stattfinden, für deren 
Vorstellung sich mindestens ein 
Senatsmitglied ausspricht. 
Wie bereits berichtet, haben sich 
insgesamt 14 Personen-darunter 
drei Angehörige der Universität -
um das Präsidentenamt bewor­
ben. Ihre Namen werden dann be­
kanntgegeben, wenn der Wissen­
schaftsminister, der ihre formale 
Qualifikation laut NHG feststel­
len muß, sein Prüfungsverfahren 
abgeschlossen hat. 
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Datenschutz und Wissenschaftsfreiheit von Klaus Lenk * 
Informationen über Menschen und 
menschliche Beziehungen bilden den 
Rohstoff, den die empirische Sozial­
forschung, die Psychologie, die me­
dizinische Forschung und andere 
Wissenschaftszweige fördern, sam­
meln und verarbeiten. Daß dieser 
Rohstoff gleichzeitig Grundlage für 
soziale Kontrolle ist. begründet die 
Gefahr mißbräuchlicher Verwen­
dung. Die;, gilt unabhängig davon, 
ob soziale Kontrolle informal oder 
durch staatliche Instanzen ausgeübt 
wird. Mit nicht immer zulänglichen 
Mitteln will der Datenschutz dieser 
Gefahr begegnen. 

Konflikte zwischen Wissenschafts­
freiheit und Datenschutz sind damit 

gleichsam vorprogrammiert. Solche 
möglichen Konflikte und die bislang 
unzureichende Effizienz des Daten­
schutzes, vor allem was die Kontrol­
le staatlicher Überwachungsverwal­
tungen anlangt, haben in Kreisen der 
beteiligten Wissenschaftler vielfach 
noch kein adäquates Problem­
bewußtsein entstehen lassen. Dieses 
ist aber dringend vonnöten: Die For­
schung wird den von ihr dringend 
benötigten Rohstoff nur dann im ge­
wohnten Umfange weiter erhalten, 
wenn sie Zweckentfremdung und 
mißbräuchliche Verwendung ver­
hindern kann. Die bisher erlassenen 
Datenschutzgesetze helfen ihr (außer 
in Hessen und in Nordrhein-West­
falen) indes kaum dabei. 

Interessenten Forschungsprojekte 
bewußt ausnützen, um Daten für 
Überwachungs- oder Kontrollzwek-
ke zu erhalten, die sie anderweitig 

Einige Fälle zur Problematik 
Fall 1 
Ein Textilvertreter beschafft sich et­
wa 50.000 Adressen mit Angaben 
über Beruf, Religionszugehörigkeit 
und Familienstand und verkauft sie 
an Unternehmen der Werbebranche 
weiter. Ein Routinefall des Daten­
schutzes also, wo eher bloße Belästi­
gung durch Werbesendungen als die 
Gefahr der Diskriminierung einzel­
ner aus politischen oder religiösen 
Gründen zur Debatte steht. Die Um­
stände der Datenbeschaffung sind 
freilich nicht unproblematisch. Da 
die Meldebehörden sich zunehmend 
weigern, sogenannte Sammelaus­
künfte zu erteilen, schickt der Textil-
kaufmann einen Studenten zu Ge­
schäftsstellen einer politischen Par­
tei, wo er vorgibt, eine wissenschaft­
liche Untersuchung über das Ver­
halten von Jungwählern durchzufüh­
ren (Landgericht Kreuznach, Neue 
Juristische Wochenschrift 1978, S. 
1931). 

Fall 2 

Die Staatsanwaltschaft Aachen läßt 
die Kartei einer vom Caritasverband 
betriebenen Drogenberatungsstelle 
beschlagnahmen. Die Beratungs­
stelle hatte ihren Klienten vertrau­
liche Behandlung zugesichert. (Bun­
desverfassungsgericht, Entscheidung 
vom 24.5 1977, Neue Juristische Wo­
chenschrift 1977, S. 1484). 

Fall 3 
Die Kultusminister mehrerer Bun­
desländer starten Repräsentativbe­
fragungen in Schulen mit Einver­
ständnis der Landesclternbeiräte. 
Gegenstand ist der Drogenkonsum 
von Schülern. Von den 139 Fragen 
betreffen etwa 1/3 den Drogenkon­
sum, der Rest persönliche Verhält­
nisse, Sdbsteinschätzung der Schü­
ler, politische Auffassungen. Bei der 

Die Gefahr der Zweckentfremdung 
Die Zwtckentfremdung von perso­
nenbezogenen Daten, die eigens für 
Forschungszwecke gesammelt oder 
von ihren Besitzern für Forschungs­
zwecke zur Verfügung gestellt wur­
den, ist vor allem dann problema­
tisch, wenn sie zur unmittelbaren 
Verhaltensüberwachung beitragen 
und ihre Kenntnis negative Sankti­
onen auslösen können. Sind derarti­
ge Datensammlungen leicht zugäng­
lich, so kann der Drang von Zwei­
gen der staatlichen Überwachungs­
verwaltung, hier zuzugreifen, be­
trächtlich sein. Erfordert dieser Zu­
griff kein physisches Herumschnüf­
feln in Karteien mehr, sondern kann 
er irgendwo auf Terminals gesche­
hen, so ist das ganze auch viel weni­
ger spektakulär als Razzien, Be­
schlagnahmen oder Bundesfahn­
dungstage. Die Zweige der 
Staatlichen Überwachungsverwal-
lung sehen in erster Linie ihre legi­
timen Ziele: Bekämpfung verfas­
sungsfeindlicher Umtriebe, Verbre­
chensaufklärung. Sie sind geneigt, 
Restriktionen bei der Erreichungdie-

nicht bekommen könnten. Die Ge­
fahr einer Instrumentalisierung der 
Forschung ist also auch in dieser 
Hinsicht nicht auszuschliessen. 

Zugang zu Forschungsdaten 

Durchführung der Befragung sind 
keine unkorrekten Vorgehensweisen 
bekannt geworden. Es ist auch nicht 
bekannt geworden, ob beispielsweise 
das örtliche Jugendamt oderdie Bun­
desweh rverwaltung (im Hinblick auf 
die Daten der künftigen Wehrdienst­
pflichtigen) Zugriff verlangt haben; 
ganz außerhalb des Vorstellungsver­
mögens liegt dies jedoch nicht (Schin­
del, Minderjährigenrecht und Daten­
schutz, Öffentl. Verwaltung und Da­
tenverarbeitung 1976, S. 151). 

Fall 4 

Es wird ein Forschungsprojekt bean­
tragt zu Ursachen und Häufigkeit des 
Ergreifens von Rechtsbehelfen gegen 
Entscheidungen eines bestimmten 
Zweiges der öffentlichen Verwal­
tung. Die Stelle, die die Drittmit­
tel für dieses Projekt vergibt, ver­
langt vor der Entscheidung über die 
Förderung den Nachweis, daß die 
Erhebung des Datenmaterials gesi­
chert sei. In der Literatur werde die 
Auffassung vertreten, daß Daten­
schutzregeln und andere Geheimhal­
tungsbestimmungen den Zugang zu 
den Verwaltungs- und Gerichtsak­
ten nicht erlaubten. (Der Unter­
zeichnete ist Mitantragsteller des 
fraglichen Forschungsprojektes). 
Zwei auf den ersten Blick gegensätz­
liche Interessen scheinen sich also 
gegenüberzustehen: 

— Das Interesse beforschter oder 
behandelter Individuen, einen 
Mißbrauch der gesammelten Da­
ten zu ihrer Diskriminierung oder 
verstärkten Überwachung zu ver­
hindern; 

das Interesse der Forschung, Zu­
gang zu erhalten zu ihren For­
schungsobjekten bzw. zu Daten, 
die über diese bereits gesammelt 
wurden. 

Der Zugang zu Forschungsdaten 
wird derzeit unter Berufung auf den 
Datenschutz verstopft. Langzeitun­
tersuchungen oder die medizinische 
Epidemieforschung werden erheb­
lich behindert. Dies gilt sowohl für 
Adressen für Befragungen wie auch 
für organisationsintern vorhandene 
personenbezogene Daten oder die 
Möglichkeit, solche Daten in Orga­
nisationen zu erheben. Bei den Kla­
gen der Wissenschaft über schlechter 
werdenden Forschungszugang wird 
jedoch in der Regel übersehen, daß 
der Tendenz zur Beschränkung des 
Zugangs zwei unterschiedliche Moti­
ve zugrunde liegen: 

— mit den Datenschutzgesetzen hat 
man nun eine bessere Begrün­
dung für die auch früher schon 
vorhandene Publizitätsscheu; 

— Zugang wird nur deswegen nicht 
gewährt, weil man sich absichern 
muß. Die Absicherung ist schwie­
rig, da über den Geltungsumfang 
der Datenschutzbestimmungen 
weitgehend noch Unsicherheit 
besteht. 

Soweit das erste Motiv zugrun­
de liegt, wird auch rechtliche Argu­
mentation nicht weiterhelfen. Liegt 
jedoch lediglich Unsicherheit vor, so 
kann plausibel gemacht werden, daß 
den Datenbesitzern, insbesondere in 
der öffentlichen Verwaltung, aus ei­
ner forschungsfreundlichen Rechts­
auffassung keine Nachteile entste­
hen werden. 

Veranstaltung 
zum Datenschutz 
Zu einer Informationsveranstal­
tung „Datenschutz und Wissen­
schaftsfreiheit" lädt Prof. Lenk am 
Mittwoch, 25. April, 16.00 Uhr, 
AVZ 1-465 ein. Besonders wer­
den mit dieser Veranstaltung, die 
zweimal verschoben werden mußte, 
die Leiter und Mitarbeiter von 
Forschungsprojekten sowie Teil­
nehmer am Projektstudium ange­
sprochen, die mit personenbezoge­
nen Daten arbeiten. 

ser Ziele als unliebsame Behinderun­
gen aufzufassen, rechtliche Schran­
ken also nur dort zu sehen, wo sie 
unmißverständlich durch Gesetz 
oder höchstrichterliche Entschei­
dungen errichtet werden. 

Genau dies ist im Bereich der For­
schung nicht der Fall. Versuchen zur 
Zweckentfremdung kann sie weder 
ein Zeugnisverweigerungsrecht noch 
das für Individualdaten der amtli­
chen Statistik geltende Statistikge­
heimnis entgegensetzen. Ganz ähn­
lich ist die Lage im weiten Feld der 
praktischen Sozialarbeit. 

Neben der erzwungenen Zweckent­
fremdung kann es aber auch die von 
irgendwelchen Beteiligten im Wis­
senschaftssystem gewollte Zweckent­
fremdung geben, ebenso wie die miß­
bräuchliche, gegen die sich die Da­
tensicherungsmaßnahmen in den 
Rechenzentren vor allem richten. 
Dabei braucht die bewußte Zweck­
entfremdung noch nicht einmal die in 
Fall 1 geschilderte Form anzuneh­
men. Es ist durchaus denkbar, daß 

Für die hier bestehende Rechtsunsi­
cherheit ein Beispiel: Die akademi­
sche Verwaltung der Universität Ol­
denburg wird laufend um Sammel­
auskünfte über Studentenadressen 
gebeten, oftmals geordnet nach meh­
reren Merkmalen. Die Datensätze 
enthalten außer Name, Adresse und 
Semesterzahl keine weiteren Anga­
ben. Die Frage, ob sie von der Ver­
waltung herausgegeben werden dür­
fen, auch bei Vorliegen eines berech­
tigten Interesses, ist jedoch strittig. 
Formal kann argumentiert werden, 
daß diese Daten dem Hochschulsta­
tistikgesetz unterfallen, das für den 
Bereich der Hochschulstatistik die 
Geltung des Statistikgeheimnisses 
festlegt. Fraglich ist jedoch, ob das 
Statistikgeheimnis auch für den Ge­
brauch derselben Daten zu Verwal­
tungszwecken gelten kann; hiergegen 
spricht, daß das Hochschulstatistik­
gesetz ein Bundes- und kein Landes­
gesetz ist, in die Verwaltung der 
Hochschulen aber nicht ohne weite­
res durch Bundesgesetz eingegriffen 
werden kann. 

Für die erhebliche Rechtsunsicher­
heit gibt es zahlreiche weitere Bei­
spiele. Es ist verständlich, daß ge­
rade im Bereich der öffentlichen Ver­
waltung die Übernahme von Verant­
wortung schwierig ist. Bei der Her­
ausgabe von Studentendaten zu Be­
fragungszwecken müßte die Verwal­
tung, wenn sie sich auf den Stand­
punkt stellt, das Hochschulstatistik­
gesetz gelte hier nicht, zumindest si­
cher sein, daß die Befragten auf die 
Freiwilligkeit der Befragung hinge­

wiesen werden und eine Zweckent­
fremdung der Daten, wie in Fall 1 
geschildet, ausgeschlossen ist. 
Ist für den um Zugang nachsuchen­
den Forscher erkennbar, daß eine Be­
reitschaft zur Gewährung von Zu­
gang grundsätzlich besteht, so kön­
nen ein paar Argumente helfen. So 
sieht § 40 Abs. 2 des Bundeszen­
tralregistergesetzes vor, daß die im 
übrigen vorbildlich geschützten Da­
ten des Bundeszentralregisters für 
wissenschaftliche Zwecke genutzt 
werden können; ihre Herausgabe -
wenn erforderlich auch mit Namen 
der Betroffenen - steht im Ermes­
sen des Generalbundesanwalts, 
„wenn und soweit die Bedeutung des 
Forschungsvorhabens dies rechtfer­
tigt und die Gewähr besteht, daß ein 
Mißbrauch der bekanntzugebenden 
Eintragungen nicht zu befürch­
ten ist". 

Weiterhin kann verwiesen werden 
auf das Auskunftsrecht der Presse 
nach den Landespressegesetzen. Da­
bei darf freilich nicht verkannt wer­
den, daß dieses Recht in unserer Ver­
waltungskultur weitgehend leerläuft, 
während Aktenöffentlichkeit im Be­
reich der öffentlichen Verwaltung in 
den USA nicht nur gesetzlich vorge­
sehen ist, sondern in den letzten Jah­
ren auch weitgehend wirklich effektiv 
gemacht und erleichtert wurde. 
Zu bedenken ist aber eines. Das Er­
messen der herausgebenden Stelle 
besteht in jedem Fall fort. Die Be­
sitzer der Daten haben eine Zurück­
behaltungsrecht. Damit üben sie de 
facto gesellschaftliche Kontrolle über 
Ziele der wissenschaftlichen For­
schung aus. Gleichwohl zeigt Fall 1, 
daß es für Dateninhaber legitim sein 
kann, die Seriosität der Forschung 
bei der Entscheidung über die Her­
ausgabe von Daten zu berücksichti­
gen. Mit anderen Worten: Wissen­
schaft ist nicht mehr auf einen engen 
Kreis von Beteiligten beschränkt und 
der Übergang von wissenschaftlicher 
Forschung zur Marktforschung, zur 
wissenschaftlich angeleiteten Ausbil­
dung, zum Projektstudium ist flie­
ßend. Das Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung gelangt mit Si­
cherheit leichter an Daten aus der 
Schulverwaltung als das (erfundene) 
Projekt 85 „Bürokratisierung der 
Schule" der Carl-von-Ossietzky-Uni-
versität. 

Die Lage kann sich nur dann bes­
sern, wenn die Wissenschaft in den 
Augen der Dateninhaber kein Risi­
ko darstellt. Erforderlich wäre daher 
ein Forschungsdatengeheimnis, das 
entsprechend dem Statistikgeheimnis 
gemäß § 12 des Gesetzes über die 
Statistik für Bundeszwecke ausge­
staltet sein könnte; die Problematik 
liegt freilich darin, daß ein solches 
Forschungsdatengeheimnis schwerer 
abzugrenzen und vermutlich gegen 
Mißbrauch anfälliger wäre als das 
Statistikgeheimnis, dessen Objekte 
sich in der Regel in wohlgeschützten 
Statistischen Amtern befinden und 
von einem überschaubaren Perso­
nenkreis gehütet werden. 
Eine Alternative zu dem gesetzli-

* Professor Dr. Klaus Lenk, 
Hochschullehrer für Verwaltungs­
wissenschaft im Fachbereich III, 
ist Datenschutzbeauftragter der 
Universität Oldenburg. 

chen Schutz von Forschungsdaten 
wäre die Herausbildung einer ent­
sprechenden Berufsethik bei den 
Forschern. Diese ist zwar vorhan­
den und wird in der Regel eingehal­
ten. Sie müßte aber kodifiziert und in 
ihrer Einhaltung überwacht werden. 
Die Marktforschung ist mit dem „In­
ternationalen Codex für die Praxis 
der Marketing-Forschung" hier der 
Wissenschaft voraus. 

Datensicherung 
Schließlich sind Maßnahmen der Da­
tensicherung zu nennen. Keineswegs 
beschränken sie sich auf Daten, die 
auf maschinell lesbaren Datenträ­
gern gespeichert sind. Auch nicht 
automatisierte Datensammlungen, 
die nach bestimmten Merkmalen er­
faßt und geordnet, nach anderen be­
stimmten Merkmalen umgeordnet 
und ausgewertet werden können, un­
terliegen der Notwendigkeit der Da­
tensicherung nach den Datenschutz­
gesetzen des Bundes und der Län­
der. Das kann die häusliche Zettel­
kartei eines Forschers betreffen. Es 
kann sogar auch Daten betreffen, die 
nicht mehr mit Namen und Anschrift 
versehen sind. Außerhalb des Be­
reichs des Datenschutzes liegen nur 
anonymisierte Daten; an versteckter 
Stelle enthält jedoch das Bundesda­
tenschutzgesetz eine Legaldefinition, 
die ausschließt, daß Daten ohne Na­
men und Anschrift in jedem Fall 
schon als anonymisiert behandelt 
werden. Nach § 31 Abs. 1 Satz I Nr. 2 
BDSG sind anonymisiert „Daten, 
die sich weder auf eine bestimm­
te Person beziehen, noch eine sol­
che erkennen lasssen". 
Welche Datensicherungsmaßnah­
men im einzelnen angemessen sind, 
darüber besteht noch weitgehend 
Unklarheit. Hilfreich sind hier die 
Verwaltungsvorschriften zum Bun­
desdatenschutzgesetz, Teil C (Maß­
nahmen zur Datensicherung), Nie­
dersächsisches Ministerialblatt 1979, 
S. 41 Ohne daß dort konkret be­
stimmte Mischungen von Siche­
rungsmaßnahmen verbindlich ge­
macht werden, findet sich eine Auf­
zählung möglicher Maßnahmen, 
auch für den Bereich der nicht auto­
matisierten Dateien. 
Datensicherung ersetzt jedoch nicht 
das fehlende Forschungsdatenge­
heimnis, und selbst eine gut funk­
tionierende und von Standesorgani­
sationen überwachte Berufsethik der 
Forscher bietet keinen Schutz gegen 
erzwungene Preisgabe von For­
schungsdaten, wie ihn nur ein Zeug­
nisverweigerungsrecht geben könnte. 
Der Rat der „Flaschenpost-Theorie" 
sollte daher befolgt werden: Ent­
scheidend für Zugriffsgelüste ist das 
„Gewußt-wo" und die Leichtigkeit 
des Zugriffs. Die ungeordnete de­
zentrale Verwahrung von Dateien ist 
meines Erachtens immer noch der 
beste Schutz. Zentralisierung, Ver­
netzung und leichte Reproduzierbar­
keit von Datenbeständen erhöhen 
das Risiko. 

TelemetriesystemAortsetzung von S. 1 
stattfinden können. Jetzt messen sie 
zur gleichen Zeit an verschiedenen 
Standorten z.B. die jeweilige Lärm-
und Windstärke, Windrichtung so­
wie Temperaturbedingungen und 
können damit auswerten, unter wel­
chen Bedingungen wann und wo der 
Lärm am stärksten ist. 
Der Vorteil dieses Systems liegt auch 
in seiner extrem flexiblen Ersetzbar­
keit. Meßstationen und zentraler 
Empfänger dürfen zwar in der ge­
genwärtigen Ausbauphase nicht wei­

ter als 30 km entlernt stehen. Aber 
der Empfänger kann wiederum per 
Telefonleitung an den Prozeßrech­
ner und damit an das Rechenzentrum 
angeschlossen werden, so daß das 
Telemetrie-System im gesamten 
Nordwestraum eingesetzt werden 
kann - auch an der Küste oder in der 
Nordsee selbst, um z.B. Wasserver­
schmutzung und Ablagerung sowie 
ihre Ausbreitungsdynamik und ihre 
konkreten Verursacher herausfin­
den. gh 



6. Jrg. 4/79 uni-info Seile 3 

Stimmrecht der Dienstleister: 

Minister: „Mehr Mitbestimmung 
als in allen anderen Bundesländern" 
PersonnIratsvorsitzende lehnt Verordnung in wesentlichen Teilen ab 
Nach Angaben des Niedersächsischen Wissenschaftsministers erhalten Mitarbei­
ter im technischen und Verwaltungsdienst an den niedersächsischen Hochschulen 
„weitreichendere Mitbestimmungsrechte als in allen anderen Bundesländern". 
Nach der jetzt dazu veröffentlichten Verordnung können die Vertreter dieser 
Statusgruppe auch bei Fragen von Forschung und Lehre in den Kollegial­
organen mitbestimmen - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. 

Dienstleister sind künftig in Fragen 
der Forschung und Lehre nur dann 
voll stimmberechtigt, „wenn ihre Tä­
tigkeit in ständigem und engen Zu­
sammenhang mit dem Forschungs­
betrieb, der Lehre und künstleri­
schen Entwicklungsvorhaben" steht 
und sie mindestens vier Jahre in der 
Hochschule tätig gewesen sind. Für 
Mitarbeiter der Zentralverwaltung 
besteht nach der Verordnung kaum 
die Möglichkeit mitzubestimmen, es 

sei denn, die Hochschulleitung stellt 
die Qualifizierung fest. 
Nach Auffassung der Vorsitzenden 
des Personalrates, Gudrun Buch­
holz, kann das dazu führen, daß man 
Kollegen aus diesem Bereich nicht 
aufstellt, weil sie die Mitwir­
kung nicht voll ausschöpfen können. 
Buchholz wörtlich: „Wir lehnen diese 
Regelung deshalb strikt ab - ebenso 
wie die Bestimmung, daß sich die 
Kollegen und Kolleginnen ihr Mit-

Tennisanlage für Ausbau 
des Botanischen Gartens? 
Eine Million Mark stehen für Finanzierung zur Verfügung 
Die Universität hat bei der Stadt 
Interesse an den ehemals vom OTB 
genutzten Tennisplätzen angemeldet. 
Allerdings möchte sie die Flä­
che langfristig nicht für Sportzwecke 
nutzen, sondern zur Erweiterung des 
Botanischen Gartens. Nach einer Be­
darfsanalyse bt nötigt die Universität 
für Lehre und Forschung einen Bo­
tanischen Garten mit einer Fläche 
von etwa acht Hektar. Zur Zeit ste­
hen aber nur vier Hektar zur Verfü­
gung. 

Der Zugewinn der jetzigen Tennisan­
lage würde den Bau eines großen Ge­
wächshauses - auch Schauhausan­
lage genannt - ermöglichen. Die da­
für nötigen Mittel stehen laut 8. 
Hochschulrahmenplan zur Verfü­
gung: knapp eine Million Mark. 
Nach Auffassung der Hochschule 
wäre der Bau des Gewächshauses 
auch von hoher Attraktivität für die 
Bevölkerung, die Zugang zu dem 
Botanischen Garten hat. 

gh 

Unzureichende Betreuung für 
die ausländischen Studenten 
Etwa 300 Bewerbungen ausländischer Studenten muß die Universität in Ol­
denburg zur Z ;it bearbeiten, ohne über ein Akademisches Auslandsamt zu ver­
fügen. Die Arbeit muß vielmehr vom Immatrikulationsamt „nebenbei" erledigt 
werden, so daß die Betreuung nur sehr unzureichend erfolgen kann. Die 
Universitäten in Oldenburg und Osnabrück stehen mit diesem mangelhaf­
ten Service allein in Niedersachsen. 

Die Technische Universität Braun­
schweig (350 Bewerbungen) verfügt 
dagegen über ein Akademisches Aus­
landsamt mit vier Personalstellen, 
eine ständige Senatskommission, die 
nach Bedarf zusammentritt und über 
schwierige Zulassungsfälle entschei­
det, sowie - ebenfalls nach Bedarf -
über zwei bis vier studentische oder 
wissenschaftliche Hilfskräfte. 
Die Oldenbu ger Betreuung aus­
ländischer Studenten orientiert sich 
offenbar immer noch an Zahlen, wie 
sie vor Jahren vorlagen; Bis zum 
Sommersemester 1976 bewarben sich 
pro Semester etwa 20 bis 3Q Stu­
denten. Ignoriert wurde augen­
scheinlich die veränderte Praxis der 
Studienplatzvergabe, denn seit dem 
Wintersemester 1977/78 werden die 
ausländischen Studienbewerbungen 
aus dem ZVS-Verfahren herausge­
nommen und die Zulassung direkt an 
den Universitäten entschieden. 
Dieses neue Verfahren ist vor einer 
anspruchsvollen Absicht zu sehen, 
die jedoch genau in Oldenburg we­
gen der personellen Misere nicht er­
füllt werden kann: eine individuelle­
re Betreuung und Auswahl sollte er­
reicht werden. 

So müssen die ausländischen Stu­
denten Zeitverluste befürchten, denn 

Erfahrungsberichte 
über die ELAB 
In der März-Ausgabe berichtet die 
Zeitschrift „päd. extra" über die Er­
fahrungen der Absolventen der ein­
phasigen Lehrerausbildung in Olden­
burg. Ein zentrales Problem in der 
Darstellung der Betroffenen ist die 
unterschiedliche Auffassung von 
„gutem" Unterricht bei Hochschul­
lehrern, Schulräten und Kontaktleh­
rern. 

das Immatrikulationsamt ist offen­
sichtlich an der Grenze seines Lei­
stungsvermögens angelangt, wenn es 
rechtzeitig die Gleichwertigkeit aus­
ländischer Studienzulassungsbe" 
scheinigungen prüfen soll (bei etwa 
75 Prozent der Bewerbungen trifft 
dies nicht zu), wenn es die Studienbe­
werber an das viel zu kleine Studien­
kolleg nach Hannover zur Studien­
vorbereitung weitervermiteln möchte 
und zudem noch die 100 eingeschrie­
benen ausländischen Studenten be­
treuen soll. Kommentar der zustän­
digen Sachbearbeiterin Christine 
Meier: „Wir können diese Forderun­
gen überhaupt nicht erfüllen!" 

Keine Sozialabgaben 
Eine Studentin, die während ihres 
Studiums wöchentlich 20 Stunden 
einem Job nachgeht, muß keine So­
zialabgaben zahlen. Zu dieser Ent­
scheidung kam jetzt das Bundesso­
zialgericht mit der Begründung, daß 
das Arbeitsverhältnis gegenüber dem 
studentischen Status eine Nebensa­
che sei. Bei ihrer Nebenbeschäfti­
gung hatte die Studentin alle Lehr­
veranstaltungen so legen können, 
daß sie ihrem Studium ohne Schwie­
rigkeiten nachgehen konnte. 

BAFöG-Zuschuß 
für Geigen 
Die „Studenten Service Broschüre", 
herausgegeben vom Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft, weist 
darauf hin, daß viele Lern- und Ar­
beitsmittel von der Ausbildungsför­
derung bezuschußt werden können. 
Die Zuschüsse beziehen sich an der 
Universität in Oldenburg auf die Fä­
cher Musik, Kunst, Sport und Raum­
planung. 

spracherecht durch vierjährige Tä­
tigkeit 'verdienen' müssen". Nicht 
einzusehen sei auch, daß sich diese 
Zeit für Akademiker in der Verwal­
tung um zwei Jahre verringere. 
Gleichwohl räumte die Personalrats­
vorsitzende ein, daß sich „unsere 
schlimmsten Befürchtungen nicht in 
der Verordnung niedergeschlagen 
haben". Tatsächlich hatte ein Anfang 
Januar veröffentlichter Entwurf des 
Wissenschaftsministeriums wesent­
lich stärker eingeschränkte Mitbe­
stimmungsmöglichkeiten für Dienst­
leister vorgesehen. gh 

Berufsverbot 
nicht aufgehoben 

Das Berufsverbot 
von Jan Kocha-
nowski, ehema­
liges Mitglied 
des Studentenpar­
laments, zahlrei­
cher Kommis­
sionen und Aus-

versitat sowie des Jugend- und Wohl­
fahrtsausschusses der Stadt Olden­
burg, wurde auch nach einer Warte­
zeit von mehr als vier Jahren nicht 
aufgehoben. Diese Entscheidung 
fällte jetzt die 1. Kammer des Ver­
waltungsgerichtes Oldenburg unter 
dem Vorsitzenden Richter Harms. 
Während Kochanowski in zwei An­
hörungen 1974 und 1975 vorgewor­
fen worden war, Mitglied des MSB 
Spartakus und der DKP zu sein und 
für diese Organisationen zu Wahlen 
kandidiert zu haben, wies das Ge­
richt seine Klage jetzt aus f o r ­
m a l e n Gründen zurück: Kocha­
nowski habe sich seinerzeit (Harms: 
Es ist „bedauerlich viel Zeit ins Land 
gegangen") als Lehrer z.A. und Be­
amter auf Probe beworben. Diese 
Stellen gebe es inzwischen aber nicht 
mehr, heute seien es Referendarstel­
len für Beamte auf Widerruf. Kocha­
nowski habe es unterlassen, sich er­
neut zu bewerben, so daß er auf seine 
alte Bewerbung gar nicht eingestellt 
werden könne. 

Der Gastkommentar 

Seit der Gründung der Universität 
Oldenburg ist der Arbeitgeberver­
band um eine sinnvolle, für beide 
Seiten fruchtbare Zusammenarbeit 
bemüht. Nach erheblichen Anlauf­
schwierigkeiten, nicht zuletzt be­
dingt durch den meiner Meinung 
nach der Unabhängigkeit von Lehre 
und Forschung zuwiderlaufenden 
Kooperationsvertrag mit der Ge­
werkschaft ist es auch heute noch 
eine Besonderheit, wenn Universi­
tät und Arbeitgeberverband zusam­
menkommen. Die Gespräche, die in 
den letzten Jahren vereinzelt geführt 
wurden, haben in der Praxis leider 
auch nicht die positiven Auswirkun­
gen gebracht, wie man es sich vor­
stellte. Es wäre jetzt fehl am Platz. 
wenn ich mich zu diesen überwie­
genderfolglosen Zusammenkünften 
der Vergangenheit äußern würde. 
Auch mit einer Auflistung von 
schiefgelaufenen Aktionen seitens 
der Universität kann man sicherlich 
das gestörte Verhältnis Universität-
Wirtschaft, oder sollte ich sagen 
Universität - Öffentlichkeit, nicht 
verbessern. 

Daß es auch anderes geht, zeigt das 
Forschungsprojekt „Bedingungs-
strukturen von kleinen und mitt­
leren Unternehmen in peripheren, 
strukturschwachen Regionen bei der 
Realisierung von HDA-Maßnah-
men, das von Professor Dr. H. 
L. Freytag und Dr. J. Windelberg 
geleitet wird . 

Zum ersten Mal hatten wir das 
Gefühl, daß man mit Hilfe eines 
Forschungsprojektes versuchen will. 
der heimischen Wirtschaft die Hil-

Dr. August Wilhelm 
Müller, Hauptge­
schäftsführer des Ar­
beitgeberverbandes, 
über das Verhältnis 
von Universität und 
Wirtschaft aus 
Unternehmersicht 

fen zu geben, die u.a. die im struk­
turschwachen Raum rargewordenen 
Arbeitsplätze sichern, vielleicht 
auch weitere Arbeitsplätze schaffen 
könnten. 

Das, erklärte Ziel dieses For­
schungsprojektes, die Erarbeitung 
von Konzepten und Verfahren zur 
Verbesserung des „Innovationskli­
mas" wird sich sicherlich positiv auf 
die Unternehmen in diesem Räume 
auswirken. Die Innovationsfähig­
keit, d.h. die „Erneuerungsbereit­
schaft" von kleinen und mittleren 
Unternehmen zu erhöhen, ist ein 
weiteres Ziel dieses Forschungs-
projektes, zu dem wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten die volle Un­
terstützung zugesagt haben. Der Er­
folg oder Mißerfolg hängt allerdings 
weitgehend davon ab, ob es gelingt, 
die seitens der Unternehmer auf­
grund der schlechten Erfahrungen 
der Vergangenheit bestehende Zu­
rückhaltung gegenüber der Uni Ol­
denburg abzubauen. 

Das recht aufschlußreiche Informa­
tionsgespräch, das wir am 19,2.1979 
in der Uni Oldenburg hatten, läßt 
wenigstens hoffen, daß die beteilig­
ten Professoren dazu beitragen wer­
den, dieses unbedingt nötige Ver­
trauensverhältnis kontinuierlich 
aufzubauen. Diesem Forschungs-
team. das in der Rationalisierung 
eine Form der Humanisierung der 
Arbeitswelt sieht - weil sichere Ar­
beitsplätze auch humanere Arbeits­
plätze sind - kann man für sein Pro­
jekt nur den bestmöglichen Erfolg 
wünschen. 

Bedarf an 99 Hochschulassistenten 
Einstellungsvoraussetzung für die neuen Assistenten ist Promotion 
Die Universität Oldenburg hat jetzt 
in einem Bericht an das Ministerium 
einen vorhandenen Bedarf an 99 
Hochschulassistentenstellen ange­
meldet. Sie reagiert damit auf einen 
Erlaß vom August 1978, der lediglich 
61 Stellen vorsieht und zu einer fach­
spezifischen Bedarfsberechnung auf­
fordert. Die Entscheidung über den 
Bedarf liegt nun beim Minister für 
Wissenschaft und Kunst. 
Die neue Kategorie eines Hochschul­
assistenten ist ein Teil der neuen 
Personalstruktur des NHG. In dieser 
Position soll sich künftig der Hoch­
schullehrernachwuchs heranbilden 
durch Teilnahme an der Forschung, 
durch selbständige Lehre und 
schließlich durch die Habilitation. 
Die Stelle ist auf 6 Jahre befristet, 
muß aber nach bereits 3 Jahrem um 
die gleiche Zeit verlängert werden. 
Eine Verlängerung kann der Fachbe­
reichsrat aussprechen, wenn eine Ha­
bilitation erstellt oder eine Fertigstel­
lung zu erwarten ist. Einstellungsvor­
aussetzung für einen Hochschulas­
sistenten ist die Promotion oder 
gleichwertige wissenschaftliche Lei­
stungen. 

Die Befristung auf zweimal drei Jah­
re mit eingeschalteter Zwischenprü­
fung und der damit verbundene 
Druck bei der persönlichen Quali­
fizierung verursachen eine größere 
soziale Abhängigkeit dieser Position 

als die eines wissenschaftlichen As­
sistenten bisheriger Art. Die Stelle 
setzt zudem eine Qualifikation be­
reits voraus, die bisher vom wissen­
schaftlichen Assistenen im Laufe 
seiner sechsjährigen Dienstzeit er> 
worben werden konnte. Die Aus­
sicht, schließlich Hochschullehrer zu 
werden, ist durch den geringer wer­
denden Ausbau der Hochschulen 
und die Altersstruktur der Professo­
ren nicht sehr hoch. Die Universität 
geht daher in Anlehnung an die Em­
pfehlung des Wissenschaftsrates da­
von aus, daß in der Regel bei der 
personellen Ausstattung der Fächer 
auf drei Professorenstellen eine 
Hochschulassistentenstelle kommen 
soll. 

Bei der Ermittlung von 99 Stellen set­
zen die Fächer voraus, daß nach 
neuer Personalstruktur alle selbstän­
dige Lehre von Professoren wahrge­
nommen werden soll. Alle Personen, 
die heute als Akademische Räte, wis­
senschaftliche Assistenten oder An­
gestellte selbständig lehren, sind 
durch die notwendige Überleitung 
von der alten in die neue Personal­
struktur - unabhängig von der per­
sönlichen Überleitungsmöglichkeit -
wie Professoren zu behandeln. Die 
zahlenmäßige Differenz der Vor­
schläge von Universität und MWK 
erklärt sich daraus, daß das Mini­
sterium offensichtlich die Überlei­

tung des Mittelbaus weitgehend aus­
ser acht gelassen hat. 

Eine größere Zahl an Hochschulas­
sistentenstellen steigert auch die 
Möglichkeit der wissenschaftlichen 
Assistenten auf eine Überleitung. Die 
Universität hat daher den Bedarf 
auch in den Stellenanmeldungen zum 
Haushalt aufgenommen. Etliche der 
über 120 wissenschaftlichen As­
sistenten der Universität Oldenburg, 
die erst kurz im Amt stehen und nun 
Besitzstand genießen, werden vor­
aussichtlich das günstiger gestaltete 
Asistentenverhältnis vorziehen und 
auf eine Überleitung verzichten. 

Yorck Hener 

Neuer GEW-Bezirk 
für Weser-Ems 
Im Februar haben sich die GEW-Be­
zirke Aurich, Oldenburg 'jnd Osna­
brück auf einer „Vereinigungsvertre­
terversammlung" zu einem Bezirk 
Weser-Ems zusammengeschlossen. 
Die Delegierten, die etwa 8.000 Mit­
glieder vertraten, wählten den bishe­
rigen stellvertretenden Vorsitzenden 
des Altbezirks Oldenburg zum Vor­
sitzenden. Seine Stellvertreter: Gün­
ter Gross (Aurich) und Hartmut 
Becker (Osnabrück). 
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730 Millionen Mark für DFG Personalien • Personalien • Personalien 
Der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft wird der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) für 
1979 rd. 427,9 Millionen DM zur 
Verfügung stellen. Hinzu kommen 
310,5 Millionen DM der Länder. Mit 
weiteren Sondermitteln des Bundes 
und den Beiträgen des Stifterverban­
des für die Deutsche Wissenschaft 
wird die DFG 1979 über rd. 767 
Millionen DM verfügen können, so­
bald die Haushalte des Bundes und 
der Länder endgültig verabschiedet 
sind. Die Forschungsgemeinschaft 
ist damit auch im internationalen 
Vergleich eine der größten For-
schungsförderungsorganisationen. 
Mit einer Steigerung von 6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr für die lau­
fenden Mitte! und die Sonderfor­
schungsbereiche haben Bund und 
Länder den ursprünglichen Anfor­
derungen der DFG entsprochen. Für 
das Heisenberg-Programm zur För­
derung des qualifizierten wissen­
schaftlichen Nachwuchses nach der 
Habilitation stehen in der Anlauf­
phase noch größere Zuwachsraten 
zur Verfügung. 

Im Rahmen des Gesamtbetrages wer­
den 111 Sonderforschungsbereiche 
finanziert, darunter als neue Pro­
jekte die Leukämie- und Tumorfor­
schung (in Essen) und ein Programm 
zur Erforschung von Geräuschen 
und Schwingungen an Hochlei­
stungsmaschinen (in Hannover). Ein 
weiterer neuer Sonderforschungsbe­
reich, in Bochum, befaßt sich mit den 
Zusammenhängen zwischen Wissen­
schaft und Gesellschaft im 19. Jahr­
hundert, also einem Zeitraum, der 
für die Geschichte der Wissenschaft 
und des Bildungswesens besonders 
bedeutsam ist. Die Ergebnisse eines 
Sonderforschungsbereiches über die 
mikroanalytischen Grundlagen der 

Gesellschaftspolitik, der in Frank­
furt und Mannheim eingerichtet 
wird, können für die Planung - und 
vor allem für die Bewertung der Fol­
gen - gesellschaftspolitischer Ent­
scheidungen wichtig werden. 

Forschung mit 
Entwicklungsländern 
Die Deutsche Forschungsgemein­
schaft (DFG) und das Bundesmini­
sterium für wirtschaftliche Zusam­
menarbeit (BMZ) fördern die Zu­
sammenarbeit deutscher Wissen­
schaftler mit wissenschaftlichen Ein­
richtungen in Entwicklungsländern. 
Die Förderung bezieht sich auf Vor­
haben u.a. im Bereich der Agrarwis-
senschaften, Naturwissenschaften, 
Wirtschafts- und angewandten So-
zialwissenchaften, soweit die Thema­
tik für die Probleme des jeweiligen 
Entwicklungslandes bedeutsam ist. 
Das Projekt muß von deutschen und 
ausländischen Wissenschaftlern ge­
meinsam entworfen worden sein; An­
tragsteller ist allein der deutsche Wis­
senschaftler. Weitere Informationen 
sind bei dem Forschungsbeauftrag­
ten des Senats, Professor J. Luther, 
zu erhalten. 

DAG mit drei 
Sitzen im Konzil 

Der Wahlausschuß hat sich korri­
giert. Im neugewählten Konzil wer­
den nicht zwei, sondern drei Mitglie­
der der DAG-Liste für die Status­
gruppe der Mitarbeiter im techni­
schen und Verwaltungsdienst ver­
treten sein Den Sitz von Jochen Ei­
lers (ÖTV) nimmt Inge Baues (DAG) 

Professor Dr. Heinrich Besuden, 
Hochschullehrer für Didaktik der 
Mathematik, wurde von verschiede­
nen Institutionen in Nordamerika für 
die Zeit vom 8. bis 30. April zu einer 
Vortragsreise eingeladen. Er wird in 
Sherbrooke, Can. (Dienes-Institut), 
Boston, Mass. (NCTM-Kongreß) 
und Tampa, Fla. (Tagung Sonder­
pädagogik/Mathematik) über seine 
fachdidaktischen Arbeiten berichten. 

Professor Dr. Jürgen Dieckert, Sport­
wissenschaftler im Fachbereich I und 
Initiator der bundesweiten Trimm-
Dich-Bewegung, hält in der Univer­
sität Santa Maria (Brasilien) im 
Rahmen des Sport- und Kulturab­
kommens zwischen Brasilien und der 
Bundesrepublik Gastvorlesungen. 
Dieckert hält sich zu diesem Zweck 
bereits das 4. Mal in Brasilien auf. 

Professor Dr. Karl-Heinz Leist, 
Sportwissenschaftler im Fachbereich 
I, hat einen Ruf an die Universität 
Braunschweig auf den Lehrstuhl für 
Sportwissenschaft angenommen. 

Professor Dr . Wolfgang Promies, 
Germanist im Fachbereich II, hat 
einen Ruf als ordentlicher Professor 
an die Universität Darmstadt erhal­
ten. 

Elisabeth Decker wurde als Verwal­
tungsangestellte beim Forschungs­
vorhaben „INNOS" eingestellt. 

Karl Bockelmann wurde als wissen­
schaftlicher Angestellter beim For­
schungsvorhaben „INNOS" einge-

Alexander Scefczyk wurde als tech­
nischer Angestellter im Rechenzen­
trum eingestellt. 

Dr. Peter Schleuning wurde zum 
Akademischen Rat für das Fach Mu­
sik ernannt. 

Lucas Johannes Stal wurde als wis­
senschaftlicher Angestellter beim 
Forschungsvorhaben „Untersuchun­
gen z. Geomikrobiologie und Bio­
chemie verwitternder Kunstwerke" 
eingestellt. 

Dr. Werner Schmidt wurde als wis­
senschaftlicher Angestellter im Fach­
bereich I, Fachgebiet „Sportwissen­
schaft mit dem Schwerpunkt Frei­
zeitsport" eingestellt. 

Heinz Veit, bisher Regierungsinspek­
tor im Dezernat 3, ist zum Regie­
rungsoberinspektor im Fachbereich 
III ernannt worden. 

Christa Winkler ist als Angestellte in 
der Bibliothek eingestellt worden. 

Dr. Luise Berthe-Corti wurde zur 
Akademischen Rätin zur Anstellung 
für das Fachgebiet „Mikrobiologie 
mit dem Schwerpunkt Biotechnolo­
gie" ernannt. 

Ursula Dewner wurde als Verwal­
tungsangestellte in der Personalab­
teilung eingestellt. 

Thea Dückert wurde als wissen­
schaftliche Angestellte im Fachbe­
reich III, Aufgabengebiet „Sozial­
wissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Bildungsplanung" eingestellt. 

Krystyna Janicka wurde als Fremd­
sprachenassistentin im Fachbereich 
IV eingestellt. 

Dr. Peter Klinger wurde zum Aka­
demischen Rat für das Fachgebiet 
„Biologie-Betreuung des Botani­
schen Gartens" ernannt. 

Dr. Anselm Mater wurde mit der Ver­
waltung der Professorenstelle „Ger­
manistik - Literaturwissenschaft" be­
auftragt. 

Ulrich Otto wurde mit der Verwal­
tung der Professorenstelle „Kunster­
ziehung" beauftragt. 

Eva Rasch wurde als Angestellte im 
Schreibdienst im Fachbereich IIIein­
gestellt. 

Monika Schneider wurde als Biblio-
theksinspektorin z.A. im BIS, Abtei­
lung Gesellschaftswissenschaften 
eingestellt. 

Janice Stewart wurde als Fremdspra­
chenassistentin für die Fachbereiche 
III und IV eingestellt. 

Ausschreibung 
Fachbereichsbibliothek III: eine Wis­
senschaftliche Hilfskraftstelle (4 
Stunden) für Archiv- und Dokumen­
tationsarbeiten. Bewerbungsschluß: 
15. April 1979. 

Demonstration 
gegen Berufsverbote 
Der AStA hat die Studenten zur 
Teilnahme an der „Internationalen 
Demonstration und Kundgebung ge­
gen die Berufsverbote" am 31. März 
in Bonn aufgerufen und dafür Busse 
bereitgestellt. Kostenpunkt: 8 Mark 
pro Person. Abfahrt: 6 Uhr Park­
platz AVZ. 
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